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Begriff Verein

Zusammenschluss

natürlichen

Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks

Feuerwehr Sport Kunst / Kultur

und juristischen
Personen



Vereine sind

wie GmbH

Stiftungen b. R

Aktiengesellschaft

e. Genossenschaften

des öffentlichen Rechts

Bund

Länder

Kommunen

des privaten Rechts

juristische Personen



Juristische Personen (Körperschaften)

Rechte
§§

Pflichten
§§

Abgabe von 
Steuererklärungen

Körperschaftssteuer

Gewerbesteuer

Umsatzsteuer



Vereine unterscheidet man zivilrechtlich:

Kein Eintrag in das Vereinsregister (Amtsgericht)

Nicht eingetragener Verein

erforderlich: Satzung --------- regelt Vereinsleben

Organe ---------- übernehmen Funktionen



Vorteile

Darf voll wirtschaftlich tätig werden

Kein Gang zum Notar (keine Kosten)



Nachteile

Vorschriften über die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts kommen zur 
Anwendung

D.h. für Rechtsgeschäfte gegenüber Dritten haftet der Handelnde im 
Verein (im Regelfall der Vorstand) persönlich, unter Umständen mit 
Privatvermögen

Bilden von Vereinsvermögen ist nicht möglich

D.h. Vermögen steht allen Vereinsmitgliedern gesamthänderisch zu

Können aber keine Rechte aus dem Vereinsvermögen geltend machen



Eintrag in das Vereinsregister (Amtsgericht)

erforderlich:      

wird mit Eintrag Träger von Rechten und Pflichten

Eingetragener Verein (e.V.)

Der Verein

Satzung --------- regelt Vereinsleben
(klar definiert)

Vereine unterscheidet man zivilrechtlich:

Organe ---------- übernehmen 
Funktionen



Vorteile

Vorstand & Mitglieder haften nicht persönlich für Verbindlichkeiten und 
Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verein

Darf als juristische Person in eigenen Namen Klagen



Nachteile

Gründung stellt bestimmte Anforderungen

-Erstellen einer Satzung 

-Wahl eines Vorstandes

-Mindestens 7 Mitglieder müssen Satzung unterschreiben

Satzungsänderung und Neuwahlen Vorstand müssen im Registergericht 
angemeldet werden

Darf keine nur wirtschaftlichen Zwecke verfolgen.

(über Notar)



Beispiel haftungsrechtlicher Unterschied

nicht eingetragener Verein

Sonnwendfeuer nicht angemeldet
keine Vereinshaftpflicht

▪ Schadensersatzansprüche an Verein durch 
Grundstückseigentumer
▪ Kostenersatz für Feuerwehreinsatz

Der Handelnde im Verein kann mit Privatvermögen haften, wenn vorhandenes Vermögen im Verein nicht den Schaden 
abdeckt!



Beispiel haftungsrechtlicher Unterschied

eingetragener Verein e.V.

Sonnwendfeuer angemeldet
Veranstaltungsversicherung

▪ Schadensersatzansprüche an Verein durch 
Grundstückseigentumer
▪ Kostenersatz für Feuerwehreinsatz

wenn Versicherung nicht für den Schaden aufkommt, haftet der Verein mit dem vorhandenen Vereinsvermögen



Vereine unterscheidet man steuerrechtlich:

Nicht gemeinnützige Vereine

zwar förderfähigen Zweck
aber keine Anerkennung
beim Finanzamt beantragt

keinen förderfähigen Zweck
nach § 52 Abgabenordnung
z.B. Förderung Sport

= nicht steuerbegünstigt



Vorteil: Nach Versteuerung des Überschusses
(muss mehr als 5.000 € sein)

freie Mittelverwendung



Nachteil: keine steuerrechtlichen Privilegien (Begünstigungen)

-> keine Berechtigung zum Ausstellen von Spendenbescheinigungen

-> keine steuer-/ sozialversicherungsfreie Übungsleiterpauschale /      
Ehrenamtspauschale

-> ertragsteuerrechtliche Überschussbesteuerung wenn über Freibetrag 
(§ 24 KStG) von 5.000,00€                                                                           
egal welche Einnahmen erzielt wurden

-> kein leichter Zugang zu staatlichen Zuschüssen



Wie wird der Überschuss ermittelt?

Einnahmen

abzüglich

alles was vereinnahmt wird
-Spenden
-Mitgliedsbeiträge
-Zuschüsse

Ausgaben

zuzüglich

alles was verausgabt wird
+Spenden andere Vereine
+Mitgliederehrungen/-pflege
+Zuwendungen Mitglieder Vereinsveranstaltungen

= steuerpflichtiger Überschuss



Vereine unterscheidet man steuerrechtlich

Gemeinnützige Vereine = steuerbegünstigt

muss:

förderfähigen Zweck (§ 52 AO) verfolgen

als gemeinnützig vom Finanzamt anerkannt sein





Vorteil: Genießt steuerliche Privilegien

Ideeller Bereich Zweckbetrieb

Vermögensverwaltung Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

Umsatzsteuer

Bruttoumsatz nach § 19 Abs. 3 UStG
über 22.000,00€

Vorjahr unter 22.000,00€ 
laufendes Jahr über 22.000,00€ / unter 50.000,00€

Umsatzsteuer erst im Folgejahr

Ertragsteuer

Körperschaft-/ Gewerbesteuer

fällt erst an:

Bruttoeinnahmen über 45.000,00€
wenn über 45.000,00€,

dann muss Überschuss über 
5.000,00€ liegen



wenn Umsatzsteuerpflicht

unternehmerische

Bereich 

(wenn über 22.000,00€

Maßgebender Umsatz § 19 (3) UStG)

nicht unternehmerische 
Bereich

ideeller 
Bereich

0% kein Vorsteuerabzug möglich

Vermögens-
verwaltung

Zweck-
betrieb

wi G

7%

7%

19%

Steuerbefreiungen möglich
z.B. Kursgebühren / Teilnehmergebühren

kein Vorsteuerabzug möglich



Nachteil: hat gemeinnützigkeitsrechtlich Regeln einzuhalten

Gebot der Selbstlosigkeit in der Satzung verankert

-verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke

-Mittel des Vereins dürfen nur für Satzungszwecke verwendet werden

-Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins

-es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaftsteuer fremd sind begünstigt werden

-nicht durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden



Einnahmen / Ausgaben einer Festveranstaltung 
im gemeinnützigen Verein

ideeller
Bereich

Einnahmen

Spenden
Zuschüsse
Festabzeichenverkauf (wenn nicht Eintrittsberechtigt)

Ausgaben

Patenbitten
Patendank
Abschlussfeier
Anschaffung Fahne / Standarte
Fahnenrestaurierung
Kosten kirchliche Veranstaltung (Weihe)
Kosten Umzug (wenn nicht Satzungszweck)
Erinnerungsgeschenke (wenn nichts verlangt wird)
Festdamenkleider
Uniform

Blumenschmuck Festdamen
Musikkapellen (soweit diese beim Umzug spielen)
Zeitungsinserate anteilig (wenn Festprogramm 
aufgeführt)
Porto / Bürobedarf Einladung Gäste
Homepage anteilig (wenn Festprogramm aufgeführt)
Flyer anteilig (wenn Festprogramm aufgeführt)
Foto-/ Filmdokumentation
Kosten Ehrenabend mit freier Bewirtung 
(z.B. Zeltmiete, Bedienungen, Energiekosten)

Liste ist nicht vollständig!



Einnahmen / Ausgaben einer Festveranstaltung 
im gemeinnützigen Verein

Vermögens-
verwaltung

Einnahmen

Überlassung von Rechten im Rahmen der Festveranstaltung

immaterielle Wirtschaftsgüter

körperlich nicht fassbar

=Vereinsvermögen

Überlassung Werberechte gegen Entgelt
Überlassung Bewirtung an Festwirt gegen Umsatzprovision
Sponsoring (Hinweis auf Unterstützung)

Ausgaben

anteilige Zeltmiete
anteilige Energiekosten (Strom / Wasser / Kanal)
anteilige Kosten der Einrichtung (z.B. Miete Tische / Stühle)



Einnahmen / Ausgaben einer Festveranstaltung 
im gemeinnützigen Verein

Zweck-
betrieb

Einnahmen

Abzeichenverkauf (eintrittsberechtigt)
Verkauf Programmhefte 
Verkauf Festschrift (wenn 50% Chronik)
Genehmigte Tombola (öffentliche Ausspielung)

Ausgaben

Druckkosten Eintrittskarten / Programmhefte / Festschrift (auch anteilig)
Inserate / Werbung

▪Miete / Raumkosten / Leihgebühren
▪Technik
▪Bühnenbild /-ausstattung
▪Requisiten / Kleidung
▪Gebühren / Abgaben (z.B. GEMA)
▪Versicherungen

▪Sicherheitsdienst
▪Gagen / Antrittsgelder
▪Energiekosten
▪Helferverpflegung

satzungsgemäß
satzungsgemäß

satzungsgemäß

Eintrittsgelder (Sport / Kunst und Kultur / Brauchtum)

Veranstaltungskosten (vielfältig)



Einnahmen / Ausgaben einer Festveranstaltung 
im gemeinnützigen Verein

wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

Einnahmen
Eintrittsgelder 
Nicht genehmigte Tombola / Glückshafen / Glückspiele
Standgelder / Parkplatzgebühren
Bewirtung (Barbetrieb / Speisen- und Getränkeverkauf)
Werbung (Festschrift / Programm / Plakat / Banner / Kleidung)
Sonstige Belustigungen (z.B. Wurfbude, Karussell, 
Faschingsmarkt)

Unentgeltliche Wertabgaben
Freies Essen / Getränke an:
Ehrengäste
Patenverein
Jubelverein
Helfer

Ansatz mit Einstandspreisen

(nicht satzungsmäßig) 



Einnahmen / Ausgaben einer Festveranstaltung 
im gemeinnützigen Verein

wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

Ausgaben
Wareneinkäufe
Miete / Leihgebühren (direkt oder anteilig)
Bedienungsgelder
Energiekosten (direkt oder anteilig)
Steuern und Sozialabgaben
Sicherheitsdienst
Musiker-/ Künstlergagen (direkt oder anteilig)
Werbung / Inserate (direkt oder anteilig)
Gebühren / Abgaben (z.B. GEMA)
Veranstaltungsversicherung
Druckkosten Festschrift (Inseratenanteil)
Druckkosten Flyer / Programmhefte (direkt oder anteilig)
Deko (direkt oder anteilig)



Abrechnung 150-jähriges Gründungsjubiläum
Freiwillige Feuerwehr Altneuhausen e.V.
für 2022

Prüfung auf Körperschaft-/ Gewerbesteuerpflicht (Ertragsteuer)



Abrechnung 150-jähriges Gründungsjubiläum
Freiwillige Feuerwehr Altneuhausen e.V.
für 2022

Eintritt Rockparty „On Fire“                             12.000,00€
Barbetrieb „On Fire“                                         16.000,00€
Tombola (genehmigt)                                          3.000,00€
Parkplatzgebühren                                               1.500,00€
Spenden Jubiläum                                                5.000,00€
Zuschuss Gemeinde neue Fahne                       1.800,00€
Wurfbude / Glücksrad                                            500,00€
Verkauf Festabzeichen                                        3.000,00€
Verkauf Festschrift                                               1.000,00€
Inseratenwerbung Festschrift                          16.000,00€
Provision Caterer Bewirtungsrecht                   5.000,00€ 64.800,00€

Einnahmen



Patenbitten / Patendank                                                                         4.500,00€
Neue Fahne                                                                                               5.000,00€
Festgewänder / Uniformen                                                                     6.000,00€
Deko / Blumenschmuck                                                                           1.500,00€
Gestaltung/GEMA                                                                                        500,00€
Technik für Rockparty                                                                               3.000,00€
Mieten / Leihgebühren                                                                            2.500,00€
Kosten für Kirche / Festzug                                                                         500,00€
Musikkapellen Festzug                                                                             2.800,00€
Kauf Lose / Preise Tombola                                                                     1.500,00€
Sicherheitsdienst                                                                                       3.000,00€
Zahlung an Caterer Bewirtung                                                                5.000,00€
Helferverpflegung (Auf-/ Abbau)                                                               500,00€
Flyer Rockparty / Werbung Rockparty                                                   1.500,00€
Zeitungsinserate Jubiläumsveranstaltung (1/2 = 1.000,00€)              2.000,00€
Druckkosten Festschrift (1/2 =1.500,00€)                                              3.000,00€
Kauf Betriebsbedarf Bar                                                                            1.500,00€
Getränkeeinkauf Bar                                                                                  8.500,00€
Gage DJ                                                                                                        1.500,00€

Überschuss 10.500,00€

54.300,00€

Ausgaben



Ermittlung =nicht steuerbegünstigt

Einnahmen

-Spenden

-Zuschüsse

64.800,00€

-5.000,00€

-1.800,00€ 58.000,00€

Ausgaben 54.300,00€

-Zahlung Caterer Bewirtung -5.000,00€ -49.300,00€

steuerpflichtiger Überschuss 8.700,00€

Freibetrag § 24 KStG -5.000,00€

zu versteuern 3.700,00€

KSt/GewSt ca. 25% 925,00€

nicht gemeinnütziger Verein



Ermittlung =steuerbegünstigt

Partielle Steuerpflicht

nur wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

gemeinnütziger Verein



Prüfung 1
über 45.000,00€ ?

Einnahmen
Eintritt Rockparty „On Fire“                              12.000,00€
Barbetrieb „On Fire“                                          16.000,00€
Tombola (genehmigt)                                           3.000,00€
Parkplatzgebühren                                                1.500,00€
Spenden Jubiläum                                                 5.000,00€
Zuschuss Gemeinde neue Fahne                        1.800,00€
Wurfbude / Glücksrad                                             500,00€
Verkauf Festabzeichen                                         3.000,00€
Verkauf Festschrift                                                1.000,00€
Inseratenwerbung Festschrift                           16.000,00€
Provision Caterer Bewirtungsrecht                    5.000,00€               64.800,00€

davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 46.000,00€

Steuerpflicht? ja

Bruttoeinnahmen

12.000,00€
16.000,00€

1.500,00€

500,00€

16.000,00€



Prüfung 2 Überschuss über 5.000,00€ ?

Ausgaben
Patenbitten / Patendank                                                                         4.500,00€
Neue Fahne                                                                                               5.000,00€
Festgewänder / Uniformen                                                                     6.000,00€
Deko / Blumenschmuck (1/2 = 750,00€)                                               1.500,00€
Gestaltung/GEMA                                                                                        500,00€
Technik für Rockparty                                                                               3.000,00€
Mieten / Leihgebühren                                                                             2.500,00€
Kosten für Kirche / Festzug                                                                          500,00€
Musikkapellen Festzug                                                                              2.800,00€
Kauf Lose / Preise Tombola                                                                      1.500,00€
Sicherheitsdienst                                                                                       3.000,00€
Zahlung an Caterer Bewirtung                                                                 5.000,00€
Helferverpflegung (Auf-/ Abbau)                                                                500,00€
Flyer Rockparty / Werbung Rockparty                                                    1.500,00€
Zeitungsinserate Jubiläumsveranstaltung (1/2 = 1.000,00€)              2.000,00€
Druckkosten Festschrift (1/2 =1.500,00€)                                              3.000,00€
Kauf Betriebsbedarf Bar                                                                            1.500,00€
Getränkeeinkauf Bar                                                                                  8.500,00€
Gage DJ                                                                                                        1.500,00€ 54.300,00€

davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 30.750,00€

(1/2 = 750,00€)

500,00€

3.000,00€
2.500,00€

3.000,00€

5.000,00€
500,00€

1.500,00€
(1/2 = 1.000,00€)

(1/2 =1.500,00€)
1.500,00€
8.500,00€

1.500,00€



Ermittlung des steuerpflichtigen Überschusses

Einnahmen

lt. Aufstellung 46.000,00€

unentgeltliche Wertabgaben +5.000,00€ 51.000,00€

Ausgaben

lt. Aufstellung 30.750,00€

ergibt Überschuss 20.250,00€

-Freibetrag § 24 KStG -5.000,00€

zu versteuern 15.250,00€

KSt/GewSt ca. 25% 3.812,50€



Fragen Gestaltungsmöglichkeiten bzw. 
Optimierung



Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
46.000,00€bisher

1. Möglichkeit

Verlagerung von Einnahmen in das Vorjahr

Inseratenwerbung Festschrift -16.000,00€

Voraussetzung:

Rechnungstellung Vorjahr

Vereinnahmung Vorjahr



2. Möglichkeit

Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Rechtevergabe an externe Unternehmer

Bewirtung (Speisen und Getränkeverkauf)

Werbung (Bannerwerbung)

Parkplatzbetrieb

Einnahmen in der steuerneutralen Vermögensverwaltung

Recht ist ein immaterielles Wirtschaftsgut (nicht greifbar, fassbar)

Stellt Vermögen des Vereines dar



Beispiel
Recht der Bewirtung als 
Gesamtpaket zu sehen

+ +

Lieferung Essen und 
Trinken

Gestellung Zelt mit Einrichtung Gestellung Strom/Wasser usw.

Provision Caterer Bewirtungsrecht 5.000,00€



Vertrag darüber zu schließen

Gegenleistung:

z.B. Übernahme 
Bewirtung Jubelverein,
Patenverein, Ehrengäste 

Geld -oder Sachleistungen



Wichtig:

Nur die Lieferung von Essen und Getränken

Keine Verpachtung von Rechten

sondern

Fremdleistung oder Durchlaufposten



Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

3. Möglichkeit

Inseratenwerbung Festschrift

Sponsoring als Spende / Einnahme der Vermögensverwaltung

16.000,00€

… zur Herstellung dieser Festschrift hat 
beigetragen: 
Fa. Kügler Bau

=Geldspende

Einnahmen der    
Vermögensverwaltung 
(Duldungsrecht)

=



4. Möglichkeit

Auslagern bestimmter Teile des Veranstaltungsprogramms

Eintritt Rockparty „On Fire“ 12.000,00€

Barbetrieb „On Fire“ 16.000,00€

Veranstaltungs GbR (Feuerwehr / Schützenverein)

notwendig ein Vertrag über eine Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts

Rechnungsstellung über GbR

beteiligten Vereine sollen e.V. sein

„On Fire“

Förderverein ist  Veranstalter

notwendig ist ein bestehender Förderverein

oder

Gründung eines Fördervereins (wenn möglich gemeinnützig) 1 Jahr vor Jubiläumsjahr oder Veranstaltungsjahr

Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb



Unausweichliches Überschreiten der 
45.000,00€ Grenze
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Verlagerung von Ausgaben in das Jubiläumsjahr

46.000,00€

schwierig!



Unausweichliches überschreiten der 
45.000,00€ Grenze
Verlagerung Ausgaben Zukunft in Jubiläumsjahr

möglich

z.B. Biertischgarnituren, Kühlschrank, Theke usw.

wichtig:

Überschuss sollte unter 5.000,00€ liegen!



Problemfälle Ausgaben

Problemfall 1

Vereins-/ Festkleidung

Eigentumsverhältnisse?

Beispiel:

Anschaffung „Dirndl“ für Festmädchen

Kosten „Dirndl“       1 Stück zu 300,00€ Kauf Jubiläumsverein

Zuzahlung „Dirndl“ 1 Stück zu 200,00€ Eltern

Differenz 100,00€  (Zuwendung an Mitglieder durch Verein)



Problemfälle Ausgaben

typisches Handelsgeschäft auch bei Verlust!

wirtschaftliche Betätigung

Einnahmen und Ausgaben wirtschaftlicher GB

Problemfall 1



Problemfälle Ausgaben
Problemfall 1

Ausweg Anschaffung „Dirndl“ durch Vereinsmitglied     300,00€

Zuzahlung durch Verein                                         100,00€ 

oder

Anschaffung „Dirndl“ durch Verein                     300,00€

Verein bittet für das Entgegenkommen um freiwillige Zuwendung (Spende) 
vom Vereinsmitglied

Eigentum Mitglied

Eigentum Verein

Spende beim Vereinsmitglied als Sonderausgaben bei ESt.-Erklärung abzugsfähig



Problemfälle Ausgaben
Problemfall 2

Anstellung von Bedienung und Schankkellner 

Möglichkeit A Als Hilfskraft im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft

nur kurzzeitig tätig (auf Trinkgeldbasis) = ehrenamtlich tätig

über Vereinsversicherung gegen Unfälle abgesichert



Problemfälle Ausgaben
Problemfall 2

Anstellung von Bedienung und Schankkellner 

Möglichkeit B Angestellte im Rahmen kurzfristige Beschäftigung (70 Tage-Regelung 
innerhalb eines Jahres)

Sofortmeldung bei Deutsche Rentenversicherung

Ab-/ Anmelden der  Tätigkeit bei Minijob-Zentrale (Bundesknappschaft)
mit zu meldenden Beiträgen (U1 und U2)

Anmeldung pauschale Lohnsteuer (25%)



Problemfälle Ausgaben
Problemfall 2

Anstellung von Bedienung 

Beispiel: lt. Preisaushang

1 Maß Bier 10,00€

Vorgehensweise durch Bedienung

kauft      1 Maß Bier                                für    8,00€ beim Verein
verkauft 1 Maß Bier                               für  10,00€ an Festbesucher

Lohn der Bedienung für 1 Maß Bier             2,00€

Bedienung verkauft 100 Maß x 2,00€ =   200,00€ (Verdienst der Bedienung)



Problemfälle Ausgaben
Problemfall 2

Anstellung von Bedienung 

Folge für Verein:

Verein muss Getränkeumsatz um 200,00€ erhöhen

200,00€ sind zu verbeitragen (Umlage U1/U2)

200,00€ pauschale Lohnsteuer (25%) sind abzuführen

200,00€ + Sozialabgaben + Lohnsteuer sind Betriebsausgaben



Problemfälle Ausgaben
Problemfall 2

Möglichkeit C

Vergabe an Bedienungspool

durch Dienstleistungsvertrag

Verein erhält Rechnung von 
Dienstleister

Anstellung von Bedienung und Schankkellner 



Umsatzsteuer im Verein
Verein kann steuerbare

steuerpflichtige

7% 19%

steuerfreie

langfristige 
Vermietung von 
Grundstücken
Guthabenzinsen

Grundsatz: Einnahmen

Beispiele:
Spenden
Mitgliedsbeiträge
Versicherungsentschädigung

Beispiel:

Verkauf Essen Verkauf Getränke

und nicht steuerbare Umsätze erzielen

Keine Gegenleistung



Umsatzsteuer im Verein

nicht gemeinnützige Vereine gemeinnützige Vereine

maßgebende Umsätze nach § 19 (3) UStG

steuerpflichtige Umsätze



Umsatzsteuer im Verein

Einnahmen
Eintritt Rockparty „On Fire“                              12.000,00€
Barbetrieb „On Fire“                                          16.000,00€
Tombola (genehmigt)                                           3.000,00€
Parkplatzgebühren                                                1.500,00€
Spenden Jubiläum                                                 5.000,00€
Zuschuss Gemeinde neue Fahne                        1.800,00€
Wurfbude / Glücksrad                                             500,00€
Verkauf Festabzeichen                                         3.000,00€
Verkauf Festschrift                                                1.000,00€
Inseratenwerbung Festschrift                           16.000,00€
Provision Caterer Bewirtungsrecht                    5.000,00€               64.800,00€

12.000,00€
16.000,00€

1.500,00€

500,00€

16.000,00€

Umsatz nach § 19 (3) UStG     ……………….   €

1.000,00€

3.000,00€

5.000,00€

59.800,00€



Umsatzsteuer im Verein

Gesamtumsatz nach § 19 (3) UStG stetig unter 22.000,00€

Kleinunternehmerregelung § 19 (1) UStG

keine Abgabe einer USt.-Erklärung

Option zur Regelbesteuerung (7% / 19% USt.) ist möglich

aber 5 Jahre gebunden



Umsatzsteuer im Verein
Betrachtungsweise maßgebender Umsatz gem. § 19 (3) UStG

Vorjahr unter                                   22.000,00€ 2023

laufendes Jahr unter                       50.000,00€ (Jubiläum) 2024

keine Umsatzsteuer im Jubiläumsjahr 2024

aber Umsatzsteuer im Folgejahr, wenn 
Umsatz im Jubiläumsjahr mehr als 22.000,00€ beträgt

ist im Jubiläumsjahr ein Umsatz zu erwarten,
der über 50.000,00€ liegt, dann Umsatzsteuerpflicht
bereits im Jubiläumsjahr



Umsatzsteuer im Verein

ergibt sich ein Umsatz 
von unter 50.000,00€ für das Jubiläumsjahr

sollte durch Protokoll Festanschluss dokumentiert werden!

liegt der maßgebende Umsatz im Jubiläumsjahr 
trotzdem über 50.000,00€

dann auch keine Umsatzsteuerpflicht, 
da man damit nicht rechnen konnte

durch Vorausrechnung



wenn Umsatz (§19 (3) UStG) im Jubiläumsjahr unausweichlich über 50.000,00€

Weichenstellung für das Jubiläumsjahr

Umsatzsteuer im Verein



Beispiel: gemeinnütziger Verein

Rechnung an Vereine

Bruttobetrag / zu entrichten                                                                     488,90€

Verkauf 1 Erinnerungsgeschenk a 20,00€ netto                                    

Umsatzsteuer 19%

Verkauf 10 Festabzeichen             a 50,00€ netto                                    50,00€

19%

0%

Verkauf 20 Essensmarken            a 10,00€ netto                                  

Verkauf 20 Bierzeichen                   a 8,00€ netto

Verkauf 1 Festschrift                     a 10,00€ netto

Umsatzsteuer        7%

Umsatzsteuer        19%

440,00€netto

14,70€

34,20€

7%

19%

7%

20,00€

200,00€

160,00€

10,00€

Umsatzsteuer im Verein



bis 250,00€ (brutto) reicht Kassenzettel

Umsatzsteuer im Verein

ordnungsgemäße Rechnung

Vorsteuerabzug im Verein

Wichtig:



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

pack ma´s
Freiwilligenagentur Rottal-Inn 
Bahnhofstraße 29 
94424 Arnstorf

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung !
Wolfgang Müller

Tel.: 09951 / 60 34 619
E-Mail: w.mueller@germania-stb.de

mailto:w.mueller@germania-stb.de

